
Landratsamt Günzburg An der Kapuzinermauer1, 89312 Günzburg

Dienstgebäude:
Telefon (0 82 21) 95-0, Telefax (0 82 21) 95-240

LandkreisBürgerBüro(0 82 21) 95-999

Landraisar :bure Kreishaus, Robert-Steiger-Str.5, 86381 Krumbach

Dienststelle Krumb. ch: Telefon (0 82 82) 88 94-0, Telefax (0 82 82) 88 94-44

Sprechtage: Montagbis Freitag 7.30 - 12.30 Uhr

Donnerstag zusätzlich 14.00 18.00 Uhr

LANDRATSAMT GÜNZBURG Postfach 1362 : 89303 Günzburg
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Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG);

Ihr Antragauf Informationsgewährungnach dem VIG bzgl.des Betriebes Bäckerei Weindl GmbH in

der Filiale Gesundheitsweg1, 86381 Krumbach.

Sehr █████ ███ ██████

Das Landratsamt Günzburg erlässt folgenden

Bescheid:

1. Ihrem Antrag auf Informationsgewährungwird stattgegeben.

2. Die Informationsgewährungerfolgt durch Herausgabedes entsprechendenKontrollberichtes.

Der Kontrollbericht wird innerhalb von 10 Tagenin Schriftform übermittelt,sofern bis dahin

keine gerichtlicheUntersagungerfolgt ist.

3. Die Nrn. 1 und 2 dieses Bescheides sind kraft Gesetzes sofort vollziehbar.

4. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei.

Hinweise:

Falls im Rahmen derInformationsgewährungein Kontrollbericht herausgegebenwird, werden

die personenbezogenenDaten, die nicht die Lebensmittelunternehmer/innen direkt betreffen,

geschwärzt(Kontrollpersonal,Betriebspersonaletc.). Zudem werden alle Inhalte, die nicht dem

Anwendungsbereichdes VIG unterliegen,ebenfalls geschwärzt.
Wir möchten Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Verbraucherinformationsgesetzallein

AuskunftsansprüchegegenüberBehörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit
der

wumw.landkreis-guenzburg.
www. familie.landkreis-guenzburg.DFa&>

=

Bee

Be
Sparkasse Günzburg-Krumbach,IBAN: DE77 7205 1840 0240 0000 34

——
SWIFT-BIC: BYLADEM1GZK

u VR-Bank Donau-Mindel eG, IBAN: DE37 7206 9043 0007 1183 84, SWIFT-BIC: GENODEF1GZ2



Weiterverwendung der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie
die Informationen weiterverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko.

Gründe:

I.

Sie haben mit Datum vom 18.11.2019 per Email einen Antrag auf Informationsgewährunggemäß
84 Abs. 1, 82 Absatz 1 VIG gestellt.

Sie haben die Herausgabe folgender Informationen begehrt:

„1. Wann haben die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen im folgenden
Betrieb stattgefunden: .

Platzhirsch

Schlachthausstraße 4

86381 Krumbach

2. Kam es hierbei zu Beanstandungen? Falls ja, beantrage ich hiermit die Herausgabe des

entsprechenden Kontrollberichts an mich.

Unter „Beanstandungen“ verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden Hygienevorschriften.
Sollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommen sein, beantrage ich die

‚Herausgabe des entsprechenden, vollständigen Kontrollberichts - unabhängig davon, wie Ihre

Behörde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als „geringfügig“oder „schwerwiegend").

Bei der Antragstellung wurde von Ihnen eine falsche Adresse übermittelt. Die richtige Adresse der

Bäckerei Weindl GmbH - Platzhirsch lautet Gesundheitsweg 1, 86381 Krumbach.

Nachdem jedochIhre Anfrage eindeutig zugeordnet werden konnte, wird Ihr Antrag auf

Informationsgewährung stattgegeben.

Die beiden letzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungen fanden zum 26.03.2019 und zum

05.06.2019 statt, wobei die Kontrolle am 05.06.2019 keine Beanstandung ergab.

Der Antragseingang wurde Ihnen mit Email vom 21.11.2019 bestätigt.

Dem betroffenen Betrieb, dessen rechtliches Interesse durch den Ausgang des VIG-Verfahrens

berührt werden konnte, wurde schriftlich Gelegenheit gegeben, sich zu der geplanten Herausgabe
der erbetenen Informationen zu äußern: Der Betroffene hat der Informationsgewährung nicht

zugestimmt.

Das Landratsamt Günzburg ist sachlich und örtlich für den Erlass dieses Bescheides zuständig ($ 2

Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b) sowie $ 4 Absatz 1 Satz 4 Nummer 2 VIG i. V. m. Art. 3

Abs. 2, Abs. 1 Nr. 3 Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetzes, Artikel 3 Absatz 1

Nummer 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz).

Die Information wird gemäß $ 4 Absatz 1 Satz 1 VIG antragsgemäß erteilt.

Die E-Mail vom 18.11.2019 stellt einen Antrag gemäß 8 4 Absatz 1 Satz 1 VIG dar. Der Antrag ist

hinreichend bestimmt.

Im vorliegenden Verfahren waren Belange Dritter von dem Antrag auf Informationsgewährung
betroffen. Deshalb wurde dem betroffenen Dritten gemäß $ 5 Absatz 1 Satz 1, 2 VIG Gelegenheit
gegeben, sich zur geplanten Informationsherausgabe zu äußern.



Der betroffene Lebensmittelunternehmer erhült eine Ausfertigungdieses Bescheides und kann

gegen diesen Bescheid Klageerheben. Die OffenlegungIhrer personenbezogenenDaten

erfolgtnach 8 5 Abs. 2 Satz 4 VIG.

Zu Nr. 3 dieses Bescheides

Gemäß $ 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruchund Anfechtungsklagein den in $ 2 Absatz 1 Satz 1

Nr. 1 genanntenFällen keine aufschiebende Wirkung.

DerInformationszugang darf erst erfolgen,wenn die Entscheidungdem oderder Dritten bekannt

gegebenwordenist und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen

eingeräumtwordenist. Der Zeitraum soll 14 Tage nicht überschreiten.

Zu Nr. 4 dieses Bescheides

Dieser Bescheid und die Informationsgewährungergehengemäß$ 7 Absatz 1 Satz 2 VIG

kostenfrei,der Verwaltungsaufwandlag unter 1.000 Euro.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben

werden.

Die Klageist schriftlich oderzur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim

Bayerischen VerwaltungsgerichtAugsburg,

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg,

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

zu erheben.

Die Klage muss den Klüger, den Beklagten (FreistaatBayern)und den Gegenstanddes

Klagebegehrensbezeichnen undsoll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben,der angefochteneBescheid soll in

Urschrift oder in Abschrift beigefügtwerden. Der Klage undallen Schriftsätzen sollen Abschriften

für die übrigenBeteiligtenbeigefügtwerden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

> Die Einlegungeines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen undentfaltet keine

rechtlichen Wirkungen!Nähere Informationen zur elektronischen Einlegungvon Rechtsbeheifen

entnehmen Sie bitte der Internetpräsenzder BayerischenVerwaltungsgerichtsbarkeit

(www.vgh.bayern.de).
> Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichteninfolge der

Klageerhebungeine Verfahrensgebührfällig.

Auf die Möglichkeitder Einlegung eines Rechtsbehelfes durch von der Entscheidung

betroffene Dritte, insbesondere auf $ 80 a VwGO, wird hingewiesen.

Mit freundlichen Grüßen
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